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Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETWBAH0822  

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionärinnen und Aktionäre 

 

Am 

Montag, den 29. August 2022, um 10:00 Uhr (MESZ)* 

findet in den Geschäftsräumen der Grünebaum Gesellschaft für Event-Logistik mbH, 

Leibnizstraße 38, 10625 Berlin, 

die ordentliche Hauptversammlung der Wild Bunch AG mit Sitz in Berlin als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie 

ihrer Bevollmächtigten statt. 

 

Hierzu laden wir unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich ein. 

 

Bitte beachten Sie, dass Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihre Bevollmächtigten die 

virtuelle Hauptversammlung nicht vor Ort in den Geschäftsräumen der Grünebaum 

Gesellschaft für Event-Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin, verfolgen 

können. 

 

Die Hauptversammlung wird in Form der virtuellen Hauptversammlung i. S. v. Art. 2 § 1 Abs. 

2 des Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 

und Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020, S. 569) in der durch das Gesetz 

zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung 

pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und 



Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3328) 

und durch das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur 

vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und 

Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 

(BGBl. I 2021, S. 4147) geänderten Fassung („COVID-19-Gesetz“) und damit ohne physische 

Präsenz der Aktionärinnen und Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten abgehalten (zu 

Einzelheiten siehe unten).  

 

* Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, sind sämtliche Zeitangaben in dieser 

Hauptversammlungseinladung Zeitangaben in der für Deutschland geltenden 

mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ). Die koordinierte Weltzeit (UTC) entspricht der 

mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) minus zwei Stunden.  

 

I. TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Wild Bunch AG zum 31. 

Dezember 2021 und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 

2021, des für die Wild Bunch AG und den Konzern zusammengefassten 

Lageberichts einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 

289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB (jeweils in der für das Geschäftsjahr 2021 

anwendbaren Fassung) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2021 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Punkt der Tagesordnung keine 

Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den Jahres- und den Konzernabschluss 

bereits gebilligt hat und der Jahresabschluss damit festgestellt ist. Die gesetzlichen 

Bestimmungen sehen zu den genannten Unterlagen keine weitere Beschlussfassung durch 

die Hauptversammlung vor. 

Die genannten Unterlagen sind ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung und auch 

während der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

und dort unter „Hauptversammlungen” abrufbar. 

2. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 



3. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats der Gesellschaft für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des 

Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 sowie des Prüfers für die 

etwaige prüferische Durchsicht von Zwischenberichten bis zur nächsten 

ordentlichen Hauptversammlung 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, („Mazars“) zum Abschlussprüfer und zum 

Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022 sowie zum Prüfer für eine etwaige 

prüferische Durchsicht von Zwischenberichten oder sonstiger unterjähriger 

Finanzinformationen bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu wählen.  

5. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2021 

Gemäß § 162 AktG in der seit dem 1. Januar 2020 gültigen Fassung nach dem Gesetz zur 

Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I 

2019, Nr. 50) haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften jährlich einen 

klaren und verständlichen Bericht über die den gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern des 

Vorstands und des Aufsichtsrats und von Unternehmen desselben Konzerns (§ 290 HGB) 

gewährte und geschuldete Vergütung im letzten Geschäftsjahr zu erstellen und der 

Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen. 

Der von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2021 erstellte Vergütungsbericht 

wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer der Wild Bunch AG, Mazars, 

daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1, 2 AktG gemacht 

wurden. 

Der Vermerk über die Prüfung des Vergütungsberichts ist diesem beigefügt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Der im Anhang zu Tagesordnungspunkt 5 abgedruckte Vergütungsbericht wird gebilligt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 und der Vermerk über dessen Prüfung 

durch den Abschlussprüfer sind im Anhang zu diesem Tagesordnungspunkt 5 abgedruckt. 

Der Vergütungsbericht ist zudem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://wildbunch.eu/de/investor-relations/verguetungssystem/    

zugänglich und wird dort auch während der Hauptversammlung abrufbar sein. 

 



Anhang zu Tagesordnungspunkt 5 – Vergütungsbericht 2021 

Vergütungsbericht der Wild Bunch AG über die Vergütung des Vorstands und des 

Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 

 

Nachfolgend erstellt die Gesellschaft erstmals einen aktienrechtlichen Vergütungsbericht 

gemäß § 26j Abs. 2 Satz 1 EGAktG für das nach dem 31.12.2020 beginnende Geschäftsjahr, 

im vorliegenden Fall also für das Geschäftsjahr 2021. Gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ist im 

Vergütungsbericht über die jedem einzelnen gegenwärtigen oder früheren Vorstands- und 

Aufsichtsratsmitglied im letzten Geschäftsjahr gewährte und geschuldete Vergütung zu 

berichten.  

 

Der Vergütungsbericht beschreibt zudem die Grundzüge des Vergütungssystems von 

Vorstand und Aufsichtsrat der Wild Bunch AG für das Geschäftsjahr 2021. Er erläutert zudem 

die Struktur und Höhe der Vergütung der einzelnen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder. 

 

Vorstand 

Mitglieder des Vorstands waren während des Geschäftsjahres 2021: 

 

 Vincent Grimond, Vorstandsvorsitzender / CEO (bis 15. November 2021) 

 Ron Meyer, Vorstandsvorsitzender / CEO (ab 16. November 2021)  

 Sophie Jordan, Co-CEO (ab 16. November 2021)  

 

Ron Meyer folgte auf den Vorstandsvorsitzenden Vincent Grimond, der seinen 

Vorstandsvertrag im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat aufhob und mit Ablauf 

des 15. November 2021 aus dem Vorstand ausschied. Durch Beschluss des Aufsichtsrats 

vom 15. November 2021 wurden Herr Ron Meyer und Frau Sophie Jordan mit Wirkung zum 

16. November 2021 in den Vorstand der Wild Bunch AG berufen. Dem Vorstand der Wild 

Bunch AG gehören somit ab 16. November 2021 Herr Ron Meyer und Frau Sophie Jordan 

an. Mit beiden neuen Vorstandsmitgliedern wurden jedoch keine Vorstandsdienstverträge 

abgeschlossen, die Vergütungsregelungen enthalten. Die Vergütung erfolgt allein durch die 

Tennor Holding B.V., mit der entsprechende Vereinbarungen durch die beiden 

Vorstandsmitglieder abgeschlossen wurden. 

 

Vergütungssystem des Vorstands 

Das Vergütungssystem richtet sich nach der Größe des Unternehmens, seiner 

wirtschaftlichen und finanziellen Lage und der Positionierung der Gruppe in einem 

multinationalen Marktumfeld. Eine funktionsspezifische Differenzierung bezüglich der 



Vergütung bei individuellen Mitgliedern des Vorstands findet dagegen nicht statt. Vor diesem 

Hintergrund sieht das derzeitige Vergütungssystem für Mitglieder des Vorstands eine 

ausschließlich fixe und der absoluten Höhe nach begrenzte, im Vergleich mit anderen 

Unternehmen der Unterhaltungsindustrie jedoch vergleichbar attraktive und 

branchenspezifische Vergütung vor. Das Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder 

berücksichtigt somit die Anforderungen des Aktiengesetzes und die angewendeten 

Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) und 

leistet in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Beitrag zur Förderung und Umsetzung der 

Unternehmensstrategie. In Anbetracht der Lage der Gesellschaft ist eine reine Fixvergütung 

(und Nebenleistungen) auch angemessen. Sie gibt der Gesellschaft und dem Vorstand 

ebenso Planungssicherheit im Hinblick auf die Höhe der Vergütung wie die Regelung weiterer 

vergütungsbezogener Rechtsgeschäfte (z.B. Vertragslaufzeiten und Zusagen bei Beendigung 

der Vorstandstätigkeit) innerhalb des Vergütungssystems. 

 

Grund- und Maximalvergütung 

Die Grundvergütung besteht in einer jährlichen, erfolgsunabhängigen Festvergütung, die in 

zwölf gleichen Teilbeträgen jeweils am Monatsende ausbezahlt wird. Dieses Gehalt wird bei 

Beginn des Dienstverhältnisses individuell festgelegt und in regelmäßigen Abständen, d.h. bei 

Neuverhandlung eines Vorstandsdienstvertrages auf Angemessenheit und Üblichkeit der 

unter dem Vergütungssystem möglichen Vergütung der Vorstandsmitglieder überprüft. Der 

Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds wird nach diesem Vergütungssystem für die Dauer 

der Bestellung abgeschlossen und endet grundsätzlich, ohne dass es einer Kündigung bedarf, 

mit Ablauf der Laufzeit. Die Grundvergütung ist nicht am Tätigkeits- und 

Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds ausgerichtet und wird 

funktionsunspezifisch gewährt. Die Festvergütung ist gemäß § 87a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AktG als 

eine Maximalvergütung festgelegt, welche den tatsächlich zufließenden Gesamtbetrag der für 

ein bestimmtes Geschäftsjahr gewährten Vergütung beschränkt. Die Maximalvergütung für 

jedes Vorstandsmitglied ist auf 400.000,00 Euro begrenzt. 

 

Nebenleistungen 

Zudem können die Mitglieder des Vorstands sonstige erfolgsunabhängige Nebenleistungen 

erhalten. Dazu zählen der Abschluss von persönlichen Unfall-, Invaliditäts- und 

Risikolebensversicherungen für das Vorstandsmitglied durch die Gesellschaft. Darüber 

hinaus kann jedes Vorstandsmitglied für die betriebliche Nutzung eines privaten PKW einen 

monatlichen Zuschuss erhalten. Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte können gegen das 

Risiko, bei Ausübung ihrer Tätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch genommen zu 

werden, über eine auf Kosten von Wild Bunch AG abgeschlossene D&O-Versicherung mit 



einem Selbstbehalt von 10% des Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen 

jährlichen Vergütung versichert werden.  

 

Vergütung des Vorstands im Geschäftsjahr 2021 

Gewährte Zuwendungen im Berichtsjahr 

Die Vergütung für Vorstandsmitglieder wird nach den Regelungen dieses Vergütungssystems 

durch den Aufsichtsrat festgelegt. Die gewährte Gesamtvergütung des Vorstands Vincent 

Grimond für das Geschäftsjahr 2021 beträgt EUR 473.750 (Vorjahr: EUR 300.000,00 EUR).  

Die ausgewiesenen Bezüge enthalten auch die Geschäftsführerbezüge aus der Tätigkeit von 

Vincent Grimond für die Wild Bunch SA und ihrer französischen Tochtergesellschaften sowie 

für Zugehörigkeiten in den Organen der italienischen und spanischen Tochtergesellschaften. 

Vincent Grimond hat im Jahr 2021 eine Dienstwagenpauschale in Höhe von 18 TEUR erhalten 

(Vorjahr: EUR 18 TEUR). Die festen Vergütungsbestandteile machten 100% der 

Gesamtvergütung aus. Die gewährte Gesamtvergütung von Vincent Grimond in Höhe von 

EUR 473.750 verstößt auch nicht gegen die o.g. Grundsätze der Maximalvergütung des 

Vorstands, weil das von der Hauptversammlung gebilligte Vergütungssystem mit seiner 

Maximalvergütung auf den Vorstandsdienstvertrag von Vincent Grimond nicht anwendbar ist. 

Dieser Dienstvertrag wurde vor dem Hauptversammlungsbeschluss abgeschlossen.  

 

Mit Ron Meyer und Sophie Jordan wurden keine Vorstandsdienstverträge mit 

Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen, so dass diese im Berichtszeitraum auch keine 

Vergütung von der Gesellschaft erhielten. Soweit die genannten Vorstände von Dritten 

vergütet werden, wird dazu im Folgenden in diesem Bericht auch Stellung genommen.  

 

Eine von der Gesellschaft für ihre Organmitglieder abgeschlossene D&O-Versicherung deckt 

das persönliche Haftungsrisiko der Mitglieder des Vorstands für den Fall ab, dass 

Organmitglieder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch 

genommen werden. Die Versicherung gilt mit einem Selbstbehalt in Höhe von 10% des 

Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung. 

 

Leistungen bei Beendigung der Vorstandstätigkeit 

Für den Fall der vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses enthielt der 

Vorstandsvertrag von Herrn Vincent Grimond keine ausdrückliche Abfindungszusage. Eine 

Abfindung kann sich aber aus einer individuell zu treffenden Aufhebungsvereinbarung 

ergeben. Eine solche hat die Wild Bunch AG mit Aufhebungsvertrag vom 15. November 2021 

mit Herrn Vincent Grimond getroffen und diesem unter Beachtung von unter der gewöhnlichen 



Vertragslaufzeit noch ausstehenden Vergütung eine Abfindungszahlung in Höhe von 198.750 

Euro gewährt.  

 

Leistungen oder entsprechende Zusagen von einem Dritten im Hinblick auf Tätigkeiten 

als Vorstandsmitglied  

Die Frau Sophie Jordan von der Tennor Holding B.V. zugesagten Bezüge beliefen sich im 

Berichtszeitraum auf EUR 2 Millionen Signing Bonus sowie EUR 125.000 für die Zeit von 

Vertragsbeginn bis zum 31. Dezember 2021.  

 

Die Herrn Ron Meyer von der Tennor Holding B.V. zugesagten Bezüge beliefen sich im 

Berichtszeitraum auf EUR 125.000 für die Zeit von Vertragsbeginn bis zum 31. Dezember 

2021.  

 
 
Aufsichtsrat 
 
Mitglieder des Aufsichtsrats waren während des Geschäftsjahres 2021: 
 

 Tarek Malak, Vorsitzender 
 Kai Diekmann, stell. Vorsitzender 
 Pierre Tattevin 
 Arjun Metre 

 
Vergütungssystem des Aufsichtsrats 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen 

Vorgaben und berücksichtigt die angewendeten Empfehlungen und Anregungen des DCGK.  

 

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand und ist diesbezüglich eng in wichtige 

operative und strategische Themen der Unternehmensführung eingebunden. Für ein 

effektives Handeln des Aufsichtsrats ist auch die Aufsichtsratsvergütung maßgeblich. Diese 

sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder sowie 

zur Lage der Gesellschaft stehen (vgl. § 113 Abs. 1 Satz 3 AktG). Eine angemessene und 

marktgerechte Aufsichtsratsvergütung fördert damit die Geschäftsstrategie und die 

langfristige Entwicklung der Wild Bunch AG. 

 

Vergütung des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2021 

Struktur und Bestandteile der Aufsichtsratsvergütung 

Die Vergütung des Aufsichtsrats wurde von der Hauptversammlung festgelegt und ist in der 

Satzung der Gesellschaft geregelt (§ 19 Abs. 2-4). Die Aufsichtsratsvergütung basiert auf 

einem jährlichen Fixum. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für jedes volle Geschäftsjahr 



ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat eine feste jährliche Vergütung, die am Tage nach der 

Hauptversammlung, in der über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Beschluss 

gefasst wird, zahlbar wird. Die Vergütung wird basierend auf der jährlichen Vergütung 

Betrag/365 für die seit Ablauf der vorangegangenen Hauptversammlung tatsächliche Anzahl 

von Tagen ausgezahlt. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats beträgt 30.000,00 

Euro. Der Aufsichtsratsvorsitzende erhält das Zweieinhalbfache dieses Betrages und der 

stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache. Für die Mitgliedschaft in einem Ausschuss 

des Aufsichtsrats erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ferner eine feste jährliche 

Vergütung in Höhe von 7.500,00 Euro, für die Übernahme des Vorsitzes eines Ausschusses 

das Doppelte. Die Gesellschaft erstattet außerdem jedem Aufsichtsratsmitglied, die ihm bei 

der Ausübung seines Amtes entstandenen angemessenen und nachgewiesenen Auslagen 

sowie Ersatz der auf die Auslagen zu entrichtenden Umsatzsteuer. Sitzungsgelder und eine 

erfolgsorientierte variable Vergütung werden nicht gewährt. 

 

Aufsichtsratsmitgliedern geschuldete und gewährte Vergütung für das Geschäftsjahr 

2021 

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde unter Anwendung der oben dargestellten 

Vergütungsgrundsätze für das Geschäftsjahr 2021 keine Vergütung gewährt (ausgezahlt) 

oder geschuldet (fällig, aber noch nicht ausgezahlt).  

 

Da im Geschäftsjahr 2021 keine Hauptversammlung der Gesellschaft stattfand, auf der über 

die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Beschluss gefasst worden wäre, trat die 

Fälligkeit der satzungsmäßig vorgesehenen Vergütung erst im Jahr 2022 ein. Die 

satzungsgemäß festgelegte Vergütung für das Geschäftsjahr 2021 wurde den 

Aufsichtsratsmitgliedern daher erst im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlt.  

 

D&O-Versicherung 

Eine von der Gesellschaft für ihre Organmitglieder abgeschlossene D&O-Versicherung deckt 

das persönliche Haftungsrisiko der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Fall ab, dass 

Organmitglieder bei der Ausübung ihrer Tätigkeit für Vermögensschäden in Anspruch 

genommen werden. Die Versicherung gilt mit einem Selbstbehalt in Höhe von 10% des 

Schadens bis zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung. 

 



VERGLEICHENDE DARSTELLUNG DER JÄHRLICHEN VERÄNDERUNG DER 

VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS UND DES AUFSICHTSRATS MIT 

DER ERTRAGSENTWICKLUNG UND DER DURCHSCHNITTLICHEN VERGÜTUNG VON 

ARBEITNEHMERN DER WILD BUNCH AG 

 

Die folgende vergleichende Darstellung stellt die jährliche Veränderung der 

satzungsgemäßen, der gewährten und der geschuldeten Vergütung der gegenwärtigen 

Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, der Ertragsentwicklung der Gesellschaft und der 

Vergütung von Arbeitnehmern auf Vollzeitäquivalenzbasis gemäß § 162 AktG dar, wobei für 

Letztere auf die durchschnittlichen Löhne und Gehälter der Mitarbeiter aller Unternehmen der 

Gruppe in Frankreich im jeweiligen Geschäftsjahr abgestellt wird. 

 

 Gewährte Vergütung in 
2021 

Veränderung  

2021 gegenüber 2020 

 in €  in €  % 

Vorstandsmitglieder   

Vincent Grimond 473.750,00 173.750 57,83 

Ron Meyer (keine Vergütung durch die 
Wild Bunch-Gruppe) 

n/a n/a 

Sophie Jordan (keine Vergütung durch die 
Wild Bunch-Gruppe) 

n/a n/a 

Aufsichtsratsmitglieder   

Tarek Malak, Vorsitz 0 - 103.970,14 -100 

Kai Diekmann, stellv. 
Vors. 

0 - 52.500,00 -100 

Arjun Metre 0 - 28.150,68 -100 

Pierre Tattevin 0 - 45.000,00 -100 

 
Arbeitnehmer Anzahl Arbeitnehmer Gesamtpersonalkosten Ø Personalkosten 

Referenz 

(Frankreich, mit den 
meisten Arbeitnehmern 
der Wild Bunch Gruppe) 

74,28 (Ø) 5.101.993,00 EUR* 68.686,00 EUR* 

 Die Angaben beziehen sich auf sämtliche Personalkosten jedoch ohne die Kosten 
der Vorstandsvergütung für Vincent Grimond. 



Ergebnisentwicklung   

Jahresergebnis 2021 

Veränderung 

2021 gegenüber 2020 

 in Tausend € in Tausend €  in %  

Jahresergebnis der Wild 
Bunch-Gruppe 

-8.631 60.979 
 

87,60 

Jahresergebnis der Wild 
Bunch AG  

-32.028 56.268 
 

63,62 

 
Berlin, 15. Juli 2022     Paris/Los Angeles, 15. Juli 2022 
 
 
Der Aufsichtsrat der Wild Bunch AG  Der Vorstand der Wild Bunch AG 
 
 
Tarek Malak, Vorsitzender     Ron Meyer, CEO 
 
        Sophie Jordan, Co-CEO 

 

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung des 

Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG 

An die Wild Bunch AG, Berlin  

Prüfurteil 

Wir haben den Vergütungsbericht der Wild Bunch AG, Berlin für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2021 bis zum 31.12.2021 daraufhin formell geprüft, ob die Angaben nach § 162 Abs. 1 

und 2 AktG im Vergütungsbericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG haben 

wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungsbericht in allen wesentlichen 

Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil 

erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Übereinstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG 

unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des Vergütungsberichts nach 

§ 162 Abs. 3 AktG (IDW PS 870) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift 

und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers“ unseres 

Vermerks weitergehend beschrieben. 



Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungs-

standards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 

1) angewendet. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufs-

satzung für Wirtschaftsprüfer / vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die 

Unabhängigkeit haben wir eingehalten. 

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die Aufstellung des Vergütungs-

berichts, einschließlich der dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 AktG 

entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig 

erachten, um die Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der dazugehörigen 

Angaben, zu ermöglichen, der frei von wesentlichen − beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

− falschen Darstellungen ist. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob im Vergütungsbericht 

in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden 

sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem Vermerk abzugeben. 

Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wir durch einen Vergleich der 

im Vergütungsbericht gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG geforderten 

Angaben die formelle Vollständigkeit des Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang 

mit § 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche 

Vollständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungs-

berichts nicht geprüft. 

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, den Vergütungsbericht 

unter Berücksichtigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen und dabei für 

Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in 

Bezug auf die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen 

Angaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungsberichts enthält. 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu dem Schluss gelangen, dass 

eine solche irreführende Darstellung vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu 

berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

Berlin, 15. Juli 2022 



Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

Udo Heckeler Frank Pannewitz 

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 

 

II. ERGÄNZENDE ANGABEN UND HINWEISE 

1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung EUR 23.942.755,00 und ist in 23.942.755 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien eingeteilt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich die Gesamtzahl der Aktien und 

der Stimmrechte somit jeweils auf 23.942.755. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 60 eigene Aktien hält, aus 

denen der Gesellschaft kein Stimmrecht zusteht. 

2. Hauptversammlung ohne physische Anwesenheit der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten 

Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2, Abs. 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 

Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der 

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, veröffentlicht als Art. 2 des Gesetzes zur 

Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 

Strafverfahrensrecht vom 27. März 2020 (BGBl. I 2020, S. 569) in der durch das Gesetz zur 

weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung 

pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und 

Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I 2020, S. 3328) 

und durch das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens „Aufbauhilfe 2021“ und zur 

vorübergehenden Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wegen Starkregenfällen und 

Hochwassern im Juli 2021 sowie zur Änderung weiterer Gesetze vom 10. September 2021 

(BGBl. I 2021, S. 4147) geänderten Fassung („COVID-19-Gesetz“), hat der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Die 

Hauptversammlung findet in den Geschäftsräumen von Grünebaum Gesellschaft für Event-



Logistik mbH, Leibnizstraße 38, 10625 Berlin, statt. Eine physische Teilnahme der Aktionäre 

und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft) am 

Versammlungsort ist ausgeschlossen. 

Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der 

Grundlage des COVID-19-Gesetzes zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung 

sowie der Ausübung der Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere 

Beachtung der nachfolgenden Hinweise zur Möglichkeit der Verfolgung der 

Hauptversammlung in Bild und Ton, zur Ausübung des Stimmrechts und des Fragerechts 

sowie weiterer Aktionärsrechte. 

3. Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung 

Die gesamte Hauptversammlung kann von den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären 

über die Bild- und Tonübertragung im Internet über das HV-Portal der Wild Bunch AG verfolgt 

werden. Das HV-Portal ist unter folgender Internetadresse zugänglich: 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre können sich dort mit ihren Zugangsdaten anmelden 

und am Tag der Hauptversammlung ab 10:00 Uhr auf die Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung zugreifen. Die Stimmabgabe per elektronischer Briefwahl und die 

elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft über das HV-Portal erfordern ebenfalls die fristgerechte Anmeldung zur 

Hauptversammlung und eine Anmeldung (Login) im HV-Portal mit den entsprechenden 

Zugangsdaten. Eine elektronische Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung im 

Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG ist ausgeschlossen. 

4. Anmeldung und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis 

zum Ablauf des 22. August 2022 (24:00 Uhr) unter der nachstehenden Adresse 

Wild Bunch AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

bei der Gesellschaft anmelden. 



Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung ist ein 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich auf den 

im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen muss. Ein Nachweis des 

Anteilsbesitzes im Sinne von § 67 c Abs. 3 AktG reicht aus. Gemäß § 123 Abs. 4 Satz 2 AktG 

hat sich der Nachweis auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d. h. auf 

den Beginn des 8. August 2022 (0:00 Uhr) („Nachweisstichtag“) zu beziehen. Es wird 

darauf hingewiesen, dass in den Mitteilungen nach § 125 AktG, welche in Form und Inhalt 

gemäß EU-DVO 2018/1212 aufzustellen sind, in Feld C5 der Tabelle 3 der EU-DVO ein 

Aufzeichnungsdatum anzugeben ist. Dieses Aufzeichnungsdatum (im vorliegenden Fall der 

7. August 2022, 22:00 Uhr (UTC) (koordinierte Weltzeit)) ist nicht identisch mit dem nach § 

123 Abs. 4 Satz 2 AktG zu benennenden Nachweisstichtag (im vorliegenden Fall der 8. August 

2022, 0:00 Uhr). Die Gesellschaft folgt hier einer Empfehlung des Umsetzungsleitfadens des 

Bundesverbands Deutscher Banken zur Zweiten Aktionärsrichtlinie (Richtlinie (EU) 2017/828 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 zur Änderung der Richtlinie 

2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre) für den 

deutschen Markt.  

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss der Gesellschaft unter der vorgenannten Adresse 

spätestens bis zum Ablauf des 22. August 2022 (24:00 Uhr) zugehen. Die Anmeldung und 

der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und müssen in 

deutscher oder englischer Sprache erfolgen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

erbracht hat. Der Umfang des Stimmrechts bemisst sich ausschließlich nach dem 

nachgewiesenen Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag. Mit dem 

Nachweisstichtag ist zwar keine Sperre für die Veräußerung oder den Erwerb von Aktien 

verbunden, eine Veräußerung oder ein Erwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben 

jedoch keine Auswirkungen mehr auf die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung 

und den Umfang des Stimmrechts. Für die Dividendenberechtigung hat der Nachweisstichtag 

keine Bedeutung. Auch bei Veräußerung sämtlicher Aktien nach dem Nachweisstichtag oder 

eines Teils hiervon ist für die Berechtigung zur Verfolgung der Hauptversammlung und den 

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz zum Nachweisstichtag maßgebend. 

Wer erst nach dem Nachweisstichtag Aktionär wird und vorher keine Aktien besessen hat, ist 

nicht berechtigt, die Hauptversammlung zu verfolgen und ein Stimmrecht auszuüben, es sei 

denn, er hat sich insoweit bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes erhalten die 

ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre Stimmrechtskarten, auf denen die Zahl ihrer 

Stimmen verzeichnet und die erforderlichen Login-Daten für das HV-Portal abgedruckt sind. 



Wir bitten die Aktionäre, welche die virtuelle Hauptversammlung im Internet verfolgen oder ihr 

Stimmrecht ausüben wollen, frühzeitig bei ihrem depotführenden Institut die erforderliche 

Anmeldung sowie den Nachweis des Anteilsbesitzes zu veranlassen. 

5. Ausübung des Stimmrechts durch Vollmachts- und Weisungserteilung an den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

vertreten zu lassen. Dem Stimmrechtsvertreter müssen dazu Vollmacht sowie ausdrückliche 

und eindeutige Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten 

Tagesordnungspunkt erteilt werden. Soweit eine ausdrückliche und eindeutige Weisung fehlt, 

wird sich der Stimmrechtsvertreter für den jeweiligen Abstimmungsgegenstand der Stimme 

enthalten. Sollte zu einem Gegenstand der Tagesordnung eine Einzelabstimmung stattfinden, 

gilt eine hierzu erteilte Weisung für jeden einzelnen Unterpunkt. Der Stimmrechtsvertreter ist 

verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Aufträge zu Wortmeldungen, zum Stellen von 

Fragen, Anträgen oder Wahlvorschlägen, oder zur Erklärung von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse wird er nicht entgegennehmen. Auch zur Vollmachts- und 

Weisungserteilung an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist eine 

fristgerechte Anmeldung erforderlich. 

Die Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bedarf ebenso 

wie die Erteilung von Weisungen der Textform (§ 126b BGB). Vollmacht und 

Stimmrechtsweisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 

unter Verwendung des hierfür auf der Stimmrechtskarte vorgesehenen Vollmachts- und 

Weisungsformulars erteilt werden. Wenn Sie das Vollmachts- und Weisungsformular 

verwenden, ist dieses ausschließlich an die nachfolgende Postanschrift oder E-Mail-Adresse 

zu übermitteln und muss dort bis spätestens 28. August 2022, 24:00 Uhr, (Datum des 

Eingangs) zugehen: 

Wild Bunch AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im 

Wege der Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

auch das unter der Internetadresse 



http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

erreichbare HV-Portal der Gesellschaft zur Verfügung. Die Bevollmächtigung über das HV-

Portal ist bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung möglich. Hierfür 

ist im HV-Portal die Schaltfläche „Vollmacht und Weisungen“ vorgesehen. Über das HV-Portal 

können Sie auch während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung eine 

etwaige zuvor über das HV-Portal erteilte Vollmacht und Weisung ändern oder widerrufen. 

Weitere Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter sind in der Stimmrechtskarte, welche die ordnungsgemäß 

angemeldeten Aktionäre zugesandt bekommen, enthalten. Entsprechende Informationen sind 

auch im Internet über das HV-Portal unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

einsehbar. 

6. Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts und sonstiger 

Rechte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht und sonstige Rechte in der Hauptversammlung auch durch 

einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, einen Stimmrechtsberater, eine 

Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch Bevollmächtigte 

können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Bevollmächtigte Dritte können 

das Stimmrecht ihrerseits durch Briefwahl (siehe unten) oder Vollmacht und Weisung an den 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben (siehe oben). Bevollmächtigt der Aktionär 

mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von ihnen zurückweisen. 

Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung ist eine fristgerechte Anmeldung erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). Wird ein Intermediär, eine 

Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine andere Person im Sinne von § 135 

Abs. 8 AktG bevollmächtigt, so können abweichende Regelungen bestehen, die jeweils bei 

diesen zu erfragen sind. 

Aktionäre können für die Vollmachtserteilung das auf der ihnen übersandten 

Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung vorgesehene Vollmachts- und Weisungsformular 

benutzen. Möglich ist aber auch, dass Aktionäre eine gesonderte Vollmacht ausstellen. Ein 

entsprechendes Vollmachtsformular steht auch im Internet unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

zur Verfügung. 



Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 

Gesellschaft erfolgen. Unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz zulässigen Wegs 

zur Übermittlung der Vollmacht bzw. des Nachweises über die Bestellung eines 

Bevollmächtigten an die Gesellschaft kann die Vollmacht auch elektronisch unter Nutzung des 

HV-Portals unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

oder per E-Mail an 

inhaberaktien@linkmarketservices.de 

übermittelt werden. Die individuellen Zugangsdaten (Login-Daten) zur Nutzung des HV-

Portals werden den Aktionären mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung übersandt. 

Diese Übermittlungswege (HV-Portal, E-Mail) stehen auch zur Verfügung, wenn die Erteilung 

der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter 

Nachweis über die Erteilung der Vollmacht erübrigt sich in diesem Fall. Auch der Widerruf 

einer bereits erteilten Vollmacht kann unbeschadet eines anderweitigen, nach dem Gesetz 

zulässigen Wegs zur Übermittlung, auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar 

der Gesellschaft gegenüber erklärt werden. 

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung 

des HV-Portals bis zum Beginn der Abstimmung abgegeben, geändert oder widerrufen 

werden. Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch 

eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft auf einem anderen Übermittlungsweg als dem 

vorgenannten Übermittlungsweg (HV-Portal), so muss diese aus organisatorischen Gründen 

der Gesellschaft bis 28. August 2022 (24:00 Uhr) (Datum des Eingangs) zugehen. Eine 

Übermittlung an die Gesellschaft über das HV-Portal ist auch bis zum Beginn der 

Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung noch möglich. 

Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptversammlung teilnehmen. Die 

Verfolgung der Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten durch elektronische 

Zuschaltung über das HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom Vollmachtgeber 

die mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung versandten Zugangsdaten (Login-

Daten) erhält. 

Bei der Bevollmächtigung zur Stimmrechtsausübung nach § 135 AktG (Vollmachtserteilung 

an Kreditinstitute, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen sowie sonstige von § 135 

AktG erfasste Intermediäre und gemäß § 135 AktG Gleichgestellte) sind Besonderheiten zu 

beachten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. Nach dem Gesetz 

muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten erteilt und von dem 

Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden. Die Vollmachtserklärung muss zudem 



vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene Erklärungen 

enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie eine Vollmacht nach § 135 AktG erteilen 

wollen, mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht ab. Ein Verstoß gegen 

die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse für die 

Bevollmächtigung der in diesem Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 

Absatz 7 AktG nicht die Wirksamkeit der Stimmabgabe. 

Kreditinstituten, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberatern sowie sonstige von § 135 AktG 

erfasste Intermediäre und gemäß § 135 AktG Gleichgestellte, die eine Mehrzahl von 

Aktionären vertreten, wird empfohlen, sich im Vorfeld der Hauptversammlung hinsichtlich der 

Ausübung des Stimmrechts unter der folgenden Adresse zu melden: 

Wild Bunch AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

Weitere Hinweise zur Vollmachtserteilung an Dritte sind auf den mit den Stimmrechtskarten 

an die Aktionäre übersandten Unterlagen zur Hauptversammlung enthalten. Entsprechende 

Informationen und eine nähere Beschreibung der Vollmachtserteilung an Dritte über das HV-

Portal sind auch im Internet unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

einsehbar. 

7. Stimmabgabe mittels (elektronischer) Briefwahl 

Die nach Maßgabe der vorstehenden Erläuterungen ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionäre oder Aktionärsvertreter können eine Stimmabgabe mittels Briefwahl elektronisch 

vornehmen. Für diese Form der Stimmabgabe (Briefwahl) ist die rechtzeitige und 

ordnungsgemäße Anmeldung sowie Übersendung des Nachweises des Anteilsbesitzes 

unerlässlich. 

Vor und während der Hauptversammlung steht Ihnen für die Ausübung des Stimmrechts im 

Wege der elektronischen Briefwahl das HV-Portal unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

zur Verfügung. 



Es wird darauf hingewiesen, dass hierfür ebenfalls eine Anmeldung im HV-Portal unter 

Nutzung der mit der Stimmrechtskarte übermittelten Login-Daten erforderlich ist. 

Die elektronische Briefwahl erfolgt ausschließlich über das HV-Portal. Die Stimmabgabe ist 

für angemeldete Aktionäre oder Aktionärsvertreter ab dem 8. August 2022 (0:00 Uhr) – 

entsprechend dem Nachweisstichtag – und damit bereits vor dem Beginn der 

Hauptversammlung am 29. August 2022 um 10:00 Uhr unter Verwendung der auf der 

zugesandten Stimmrechtskarte angegebenen Login-Daten über die Internetseite der 

Gesellschaft unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

über das HV-Portal möglich. 

Die Stimmabgabe über das HV-Portal kann bis zum Beginn der Abstimmungen in der 

Hauptversammlung erfolgen. Nähere Einzelheiten zur Stimmabgabe per Briefwahl erhalten 

die Aktionäre mit der Stimmrechtskarte zugesandt, die Sie nach fristgerechter Anmeldung 

erhalten. Entsprechende Informationen sind auch im Internet unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

einsehbar. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Stimmrechtsberater im Sinne von § 134a Absatz 1 Nr. 3, 

Absatz 2 Nr. 3 AktG sowie Aktionärsvereinigungen und sonstige gemäß § 135 Absatz 8 AktG 

gleichgestellte Personen können sich nach den vorstehend beschriebenen Regeln unter 

Einhaltung der genannten Fristen der Briefwahl bedienen. 

Bitte beachten Sie, dass andere Kommunikationswege für die Briefwahl nicht zur Verfügung 

stehen, insbesondere keine Übersendung der Briefwahlstimme per Post. 

8. Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation 

Abweichend von § 131 AktG haben angemeldete Aktionäre in der virtuellen 

Hauptversammlung am 29. August 2022 kein Auskunftsrecht. Das Auskunftsrecht der 

Aktionäre ist im Falle einer virtuellen Hauptversammlung nach § 1 Abs. 2 des COVID-19-

Gesetzes erheblich eingeschränkt. Stattdessen haben Aktionäre die Möglichkeit, im Vorfeld 

der Hauptversammlung Fragen einzureichen. Auf der Grundlage von § 1 Abs. 2 Nr. 3, Satz 2 

Halbsatz 2 des COVID-19-Gesetzes hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

entschieden, dass Aktionäre ihre Fragen bis spätestens einen Tag vor der Hauptversammlung 

im Wege elektronischer Kommunikation bei der Gesellschaft einreichen müssen. Über die Art 

und Weise der Beantwortung der Fragen entscheidet der Vorstand gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 

COVID-19-Gesetz – abweichend von § 131 AktG – nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen. 

Ausweislich der Gesetzesbegründung zu § 1 Abs. 2 Satz 2 COVID-19-Gesetz kann die 

Verwaltung Fragen zusammenfassen und gemeinsam beantworten.  



Nur ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen 

einreichen. 

Zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre können ihre Fragen bis zum 27. August 2022 

(24:00 Uhr) der Gesellschaft über das internetgestützte HV-Portal unter Nutzung des dort 

enthaltenen (Online-)Formulars übermitteln. Hierfür ist im HV-Portal die Schaltfläche „Frage 

einreichen“ vorgesehen. Aus technischen Gründen kann der Umfang der einzelnen Fragen 

auf eine bestimmte Zeichenzahl begrenzt, die Zahl der möglichen Fragen wird dadurch jedoch 

nicht beschränkt. Nach Ablauf der vorstehend genannten Frist eingereichte Fragen können 

nicht berücksichtigt werden. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 

gestellt werden. 

Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der Beantwortung von Fragen gegebenenfalls auch 

der Name des die Frage übermittelnden Aktionärs genannt wird. Bei der Beantwortung von 

Fragen während der Hauptversammlung wird der Name des Fragestellers nur offengelegt 

(soweit Fragen individuell beantwortet werden), wenn mit der Übermittlung der Frage 

ausdrücklich das Einverständnis zur Offenlegung des Namens erklärt wurde. Gleiches gilt für 

eine etwaige Vorabveröffentlichung von Fragen und gegebenenfalls Antworten auf der 

Internetseite der Gesellschaft im Vorfeld der Hauptversammlung: Auch in diesem Fall wird der 

Name des Fragestellers nur offengelegt, wenn er mit Übersendung der Frage ausdrücklich 

sein Einverständnis mit der Offenlegung seines Namens erklärt hat. 

9. Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre, die ihr Stimmrecht im Wege der Briefwahl (elektronisch) oder über die Erteilung 

von Vollmachten ausgeübt haben, haben die Möglichkeit, im Wege elektronischer 

Kommunikation Widerspruch gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung bei dem mit der 

Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notar zu erklären. 

Entsprechende Erklärungen können – eine Stimmabgabe vorausgesetzt – ab der Eröffnung 

der Hauptversammlung über das internetgestützte HV-Portal unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

zur Niederschrift gemäß § 245 Nr. 1 AktG erklärt werden. Hierfür ist im HV-Portal die 

Schaltfläche „Widerspruch einlegen“ vorgesehen. Die Erklärung ist über das internetgestützte 

HV-Portal von Beginn der Hauptversammlung an bis zu deren Ende möglich. Der Notar hat 

die Gesellschaft zur Entgegennahme von Widersprüchen über das internetgestützte HV-

Portal ermächtigt und erhält die Widersprüche über das HV-Portal. 

III. RECHTE DER AKTIONÄRE 

1. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung  



Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 

Aktien) erreichen, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt 

gemacht werden. 

Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss gemäß § 

122 Abs. 2 AktG der Gesellschaft mindestens dreißig (30) Tage vor der Hauptversammlung, 

d. h. spätestens bis zum Ablauf des 29. Juli 2022 (24:00 Uhr), zugehen. Bitte richten Sie 

entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

Wild Bunch AG 

Vorstand 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit 

mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber 

der Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 

Antrag hält/halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Absatz 7 AktG zu 

beachten. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 

denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten 

Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft 

unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

veröffentlicht. 

2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Absatz 1, 127 

AktG; Ausschluss des Antragsrechts während der Hauptversammlung 

Aufgrund der Ausgestaltung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne 

Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten und mit Ausübung des Stimmrechts nur 

über Briefwahl oder Vollmachtserteilung mit Weisung, ohne elektronische Teilnahme der 

Aktionäre, ist das Antragsrecht der Aktionäre in der Hauptversammlung rechtlich 



ausgeschlossen. Gegenanträge und Wahlvorschläge im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

sowie Verfahrensanträge können daher in der Hauptversammlung nicht gestellt werden. 

Den Aktionären wird dennoch die Möglichkeit gegeben, Gegenanträge und Wahlvorschläge 

vor der Hauptversammlung entsprechend §§ 126 Abs. 1, 127 AktG an die Gesellschaft zur 

Veröffentlichung auf der Internetseite der Gesellschaft zu übermitteln. 

Dementsprechend können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie 

Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern vor der 

Hauptversammlung übersenden. Solche Anträge (nebst Begründung) und Wahlvorschläge 

sind ausschließlich zu richten an: 

Wild Bunch AG 

c/o Link Market Services GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

Deutschland 

oder E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 

Gegenanträge sollten begründet werden, für Wahlvorschläge gilt das nicht. 

Bis spätestens vierzehn (14) Tage vor dem Tag der Hauptversammlung, d.h. bis zum 14. 

August 2022 (24:00 Uhr), der Gesellschaft unter vorstehender Adresse zugegangene 

ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden unverzüglich 

über die Internetseite 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

einschließlich des Namens des Aktionärs und insbesondere im Fall von Gegenanträgen der 

Begründung und im Fall von Wahlvorschlägen der durch den Vorstand zu ergänzenden 

Inhalte gemäß § 127 Satz 4 AktG sowie etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung zugänglich 

gemacht. 

Die Gesellschaft braucht einen Gegenantrag und dessen Begründung beziehungsweise einen 

Wahlvorschlag nicht zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände nach § 

126 Absatz 2 AktG vorliegt, etwa, weil der Wahlvorschlag oder Gegenantrag zu einem gesetz- 

oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung führen würde oder die Begründung 

in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irreführende Angaben enthält. Ein 

Wahlvorschlag muss darüber hinaus auch dann nicht zugänglich gemacht werden, wenn der 

Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen 

Person sowie deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten enthält. 



Die Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie 

insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. 

Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Gegenanträge oder Wahlvorschläge 

gestellt werden. Ordnungsgemäß gestellte und zulässige Gegenanträge und Wahlvorschläge, 

die nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG im Vorfeld der Hauptversammlung zugänglich zu machen 

sind, gelten als in der Hauptversammlung gestellt, wenn der den Gegenantrag stellende oder 

den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur 

Hauptversammlung angemeldet ist (§ 1 Abs. 2 Satz 3 Covid-19-Gesetz). Dies gilt auch für 

Gegenanträge zu Tagesordnungspunkten, die aufgrund von zulässigen und rechtzeitig 

gestellten Ergänzungsanträgen zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit von 

Aktionären auf die Tagesordnung gesetzt worden sind.  

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre finden sich auf der Internetseite 

der Gesellschaft unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

 

IV. SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN UND TECHNISCHE HINWEISE 

1. Technische Hinweise zur virtuellen Hauptversammlung 

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nutzung des HV-Portals und 

zur Ausübung von Aktionärsrechten benötigen Sie eine Internetverbindung und ein 

internetfähiges Endgerät. Um die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung optimal 

wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit einer ausreichenden 

Übertragungsgeschwindigkeit empfohlen. 

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung 

einen Computer, benötigen Sie einen Browser und Lautsprecher oder Kopfhörer. Für den 

Zugang zum HV-Portal der Gesellschaft benötigen Sie Ihre individuellen Zugangsdaten, die 

Sie mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung erhalten. Mit diesen Zugangsdaten 

können Sie sich im HV-Portal auf der Anmeldeseite anmelden. 

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärsrechten durch 

technische Probleme während der virtuellen Hauptversammlung zu vermeiden, wird 

empfohlen – soweit möglich – die Aktionärsrechte (insbesondere das Stimmrecht) bereits vor 

Beginn der Hauptversammlung auszuüben. 

Weitere Einzelheiten zum HV-Portal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen erhalten 

die Aktionäre zusammen mit der Stimmrechtskarte zur Hauptversammlung bzw. im Internet 

unter 



http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

2. Hinweis zur Verfügbarkeit der Bild- und Tonübertragung 

Die ordnungsgemäß angemeldeten Aktionäre können über das HV-Portal die 

Hauptversammlung am 29. August 2022 ab 10:00 Uhr in voller Länge live in Bild und Ton 

verfolgen. Die Bild- und Tonübertragung der virtuellen Hauptversammlung und die 

Verfügbarkeit des HV-Portals kann nach dem heutigen Stand der Technik aufgrund von 

Einschränkungen der Verfügbarkeit des Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung 

von Internetdienstleistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche die 

Gesellschaft keinen Einfluss hat. Die Gesellschaft kann daher keine Gewährleistungen und 

Haftung für die Funktionsfähigkeit und ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen 

Internetdienste, der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und 

Tonübertragung sowie den Zugang zum HV-Portal und dessen generelle Verfügbarkeit 

übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel 

der für den Online-Service eingesetzten Hard- und Software einschließlich solcher der 

eingesetzten Dienstleistungsunternehmen, soweit nicht Vorsatz vorliegt. Die Gesellschaft 

empfiehlt aus diesem Grund, frühzeitig von den oben genannten Möglichkeiten zur 

Rechtsausübung, insbesondere zur Ausübung des Stimmrechts, Gebrauch zu machen. 

Sofern es Datenschutz- oder Sicherheitserwägungen zwingend erfordern, muss sich der 

Versammlungsleiter der Hauptversammlung vorbehalten, die virtuelle Hauptversammlung zu 

unterbrechen oder ganz einzustellen. 

3. Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Die Informationen nach § 124a AktG zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung sind 

über die Internetseite der Gesellschaft unter 

http://wildbunch.eu/de/investor-relations/termine/ 

zugänglich. Nach der Hauptversammlung werden die Abstimmungsergebnisse unter 

derselben Internetadresse bekannt gegeben. 

4. Aktionärshotline 

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft 

können sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an 

wildbunch_hv2022@linkmarketservices.de 

wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag (außer an Feiertagen) 

zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr die Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 (89) 

21027-220 zur Verfügung. 



5. Datenschutzinformationen für Aktionäre der Wild Bunch AG 

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Erhebung und Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch die Wild Bunch AG („Unternehmen“) und die Ihnen 

nach dem Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung, zustehenden 

Rechte. 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 

Wild Bunch AG 

Knesebeckstr. 59–61 

10719 Berlin 

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und 

die Herkunft dieser Daten: 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der einschlägigen rechtlichen 

Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Aktiengesetzes (AktG) sowie aller weiteren 

relevanten Rechtsvorschriften. Aktien des Unternehmens sind Inhaberaktien. Soweit uns Ihre 

personenbezogenen Daten nicht durch die depotführende Bank übermittelt wurden, erheben 

wir diese anlässlich Ihrer Anmeldung zur Hauptversammlung sowie anlässlich der Bestellung 

von Eintrittskarten und/oder der Erteilung von Vollmachten. Zu den personenbezogenen 

Daten zählen z.B. Ihr Name, Ihre Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, 

Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte, sowie ggf. Name und Anschrift eines 

bevollmächtigten Aktionärsvertreters. 

Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir zu den im Aktiengesetz vorgesehenen 

Zwecken. Diese Zwecke sind insbesondere die Kommunikation mit Ihnen als Aktionär und die 

Abwicklung der Hauptversammlung. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist das Aktiengesetz i.V.m. Artikel 6 Abs. 1 c) DSGVO. Daneben 

verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten ggf. auch zur Erfüllung weiterer gesetzlicher 

Verpflichtungen, wie aufsichtsrechtlicher Vorgaben, aktien-, handels- und steuerrechtlicher 

Aufbewahrungspflichten. Um aktienrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen, müssen wir 

beispielsweise bei der Bevollmächtigung der von der Gesellschaft zur Hauptversammlung 

benannten Stimmrechtsvertreter die Daten, die dem Nachweis der Bevollmächtigung dienen, 

nachprüfbar festhalten und drei Jahre lang zugriffsgeschützt aufbewahren (§ 134 Abs. 3 Satz 

5 AktG). Außerdem verarbeiten wir Ihre entsprechenden personenbezogenen Daten, wenn 

Sie (gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-

, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der 



COVID-19-Pandemie i. V. m. den Vorgaben in der Einberufung der ordentlichen virtuellen 

Hauptversammlung) über das HV-Portal vor der Hauptversammlung Fragen einreichen oder 

in der Hauptversammlung Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären. 

Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen in diesen Fällen die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen i.V.m. Artikel 6 Abs. 1c) DSGVO. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten nur, 

soweit Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (etwa zur Nutzung elektronischer 

Kommunikationsmittel) oder die zur Verarbeitung der Wahrung berechtigter Interessen der 

Gesellschaft dient (insbesondere zur Erstellung von Statistiken, z.B. für die Darstellung der 

Aktionärsentwicklung, Anzahl der Transaktionen und Übersicht der größten Aktionäre). 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in diesen Fällen 

Artikel 6 Abs. 1 a) und f) DSGVO. Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 

nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen vorab darüber informieren. 

Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten: 

 Externe Dienstleister: Zur Abwicklung der Hauptversammlungen bedienen wir uns 

zum Teil externer Dienstleister (etwa HV-Dienstleister). Unsere externen Dienstleister 

verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich in unserem Auftrag und 

nach unseren Weisungen und sind in Übereinstimmung mit Artikel 28 Abs. 3 DSGVO 

an das geltende Datenschutzrecht vertraglich gebunden. 

 Weitere Empfänger: Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an 

weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 

Mitteilungspflichten (z.B. beim Überschreiten gesetzlich vorgegebener 

Stimmrechtsschwellen). 

Speicherfristen: 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die o.g. Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 

aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 

können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei bis zu dreißig (30) Jahren). Zudem speichern 

wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich u.a. aus dem 

Aktiengesetz, dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwäschegesetz. 

Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn (10) Jahre. 

Übermittlung Ihrer Daten ins außereuropäische Ausland: 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dienstleister außerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) erfolgt ausschließlich unter der Bedingung, dass dem 



Drittland durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde 

oder andere angemessene Datenschutzgarantien (z.B. verbindliche unternehmensinterne 

Datenschutzvorschriften oder Vereinbarung der Standardvertragsklauseln der EU-

Kommission) vorhanden sind. Gegenwärtig übermitteln wir Ihre personenbezogenen Daten 

an einen Dienstleister in den USA. Detaillierte Informationen über das Datenschutzniveau bei 

unserem Dienstleister sowie über die verwandten Datenschutzgarantien können Sie unter den 

o.g. Kontaktinformationen anfordern. 

Ihre Rechte als Betroffener: 

Sie haben das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu verlangen. 

Daneben können Sie unter bestimmten Voraussetzungen eine Berichtigung oder Löschung 

Ihrer Daten sowie eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Ferner haben Sie unter 

bestimmten Umständen das Recht, einer Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen oder zu 

verlangen, dass bestimmte Ihrer personenbezogenen Daten an Sie oder eine dritte Partei 

übertragen werden. Eine etwa erteilte Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten können Sie jederzeit widerrufen. Zur Wahrnehmung dieser 

Rechte wenden Sie sich bitte an die o.g. Adresse. 

Verwendung von Cookies: 

Wenn Sie das HV-Portal nutzen, verarbeiten wir über unseren IT-Dienstleister folgende Daten, 

die zu keinem Zeitpunkt mit anderen gespeicherten Kunden- oder Profildaten 

zusammengeführt werden: Wir speichern bei jedem Besuch unserer Webseiten temporär die 

IP-Adresse Ihres Internetzugriffs sowie die Seiten, die Sie aufrufen, beziehungsweise in den 

Apps gegebenenfalls die Gerätenummer, damit grundlegende Services wie 

Berechtigungszuordnungen funktionieren. Wir verwenden den neuesten Sicherheitsstandard 

(256-bit-Verschlüsselung). Ihre Daten werden direkt bei der Übertragung verschlüsselt, und 

alle datenschutzrelevanten Informationen werden in verschlüsselter Form in einer 

geschützten Datenbank abgelegt. Um Ihren Zugriff verwalten zu können, brauchen wir einen 

Sitzungs-Cookie (der beim Schließen des Browsers gelöscht wird). Wir verwenden 

ausschließlich Cookies, die für die Funktionen einer Website zwingend erforderlich sind: 

 „PHPSessionID“, Cookie zur Standard Sitzungsidentifikation für PHP, wird mit 

Schließen des Browsers gelöscht; 

 „cookieaccepted“, Cookie zur Speicherung der Zustimmung zur Cookie-Leisten-

Funktion und damit ein Verbergen dieser in der Ansicht, wird nach zehn (10) Tagen 

gelöscht. 

Datenschutzbeauftragter und Beschwerderecht: 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter folgender Anschrift: 



Wild Bunch AG 

Knesebeckstr. 59–61 

10719 Berlin 

E-Mail: datenschutz@wildbunch.eu 

Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer Daten durch 

das Unternehmen zu beschweren. Die am Sitz des Unternehmens zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Friedrichstr. 219 

10969 Berlin 

E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

 

Berlin, im Juli 2022 

 

Wild Bunch AG 

Der Vorstand 


